
Name:_________________________ 
 

Ausbildungsnachweis/ Training Record 
zum  

 Sonderkurs: Tieftauchen für 

Name, Vorname:  

Anschrift  

geboren am, in  

 

  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die auf diesem Blatt vermerkten Daten über mich zum Zwecke des 
Ausbildungsnachweises gespeichert werden.(Bei Minderjährigen auch die Unterschrift der 
Erziehungsberechtigen)  
  

Datum ____________ Unterschrift des Teilnehmers _____________________________________  
 
Gemäß der Europäischen Standards für sicheres Tauchen soll der Open-Water Diver/ CMAS*-Taucher ohne 
weitere Ausbildung nicht tiefer als 20m tauchen. Durch Absolvieren des (Sonder-) Brevets „Tieftauchen“ 
erlangt der Kandidat das nötige Zusatzwissen zur Teilnahme an Tauchgängen tiefer als 20m, bis zu den in den 
Standards empfohlenen Maximaltiefen 30m (Süßwasser) bzw. 40m (Salzwasser), wenn diese Inhalte nicht 
bereits im Kurs zum Erwerb der Leistungsstufe. Barakuda OWD/ CMAS*-Taucher enthalten waren.  
 
Voraussetzungen & Formalien:  
  

Unterschriften   
Voraussetzungen  Datum  

Kursteilnehmer  Ausbilder  

  Nachweis von Brevet CMAS *  1)        

  Nachweis über Tauchtauglichkeitsbescheinigung gemäß GTÜM - 
Standards. 

      

  

Anmeldung und Teilnahmebedingungen, Ausbildungsrichtlinien 
und Sicherheitsstandards sowie Versicherungsmodalitäten für den 
Tauchsport besprochen und durchgeführt. Der Teilnehmer wurde 
darüber informiert, dass die Ausbildung erst dann abgeschlossen ist, 
wenn er alle hier aufgeführten Punkte beherrscht!  

  

    

 
1) Das Brevet Tieftauchen kann auch bereits im Rahmen des letzten Tauchganges der Ausbildung zum Taucher 
CMAS* durchgeführt werden.  
 
 
 
 
 
 
 



Name:_________________________ 
 
1.0 Theoretische Ausbildung / Prüfung  
  

Unterschriften   
Übungsinhalte  Datum  

Kursteilnehmer  Ausbilder  

1.1  Grundkenntnisse der Psychologie (Persönlichkeit und 
Gruppenmitglieder einschätzen) mit Risiken beim Tieftauchen  

      

1.2  Luft- und Zeit- und Dekompressionsberechnung für das 
Tieftauchen nach Tabelle.  

      

1.3  
Gesetzliche- und technische Voraussetzungen zum Tieftauchen,   
Erkennen und Lösen von Tieftauch-spezifischen Problemen, z.B. 
Tiefenrausch, (Not-) Aufstieg aus größeren Tiefen,  

 
  

1.4  Organisation und Absicherung  von Tauchgängen        

 
 
2.0 Ausbildung mit ABC – Ausrüstung  

 
Datum  Unterschriften     

Übungsinhalte  
  Kursteilnehmer  Ausbilder  

2.0  

Die Inhalte des Tieftauchgangs sollen als gezielte 
praktische Übungen die Theorie untermauern und dem 
Bewerber Gelegenheit bieten, diese unter Anleitung 
anzuwenden und entsprechende Tieftaucherfahrung zu 
machen.   

  

    

2.1  

Organisation der Tauchgruppe beim Tieftauchen in 
Bezug auf die Ausrüstung und die Durchführung der 
Tauchgänge. Tauchgänge zwischen 20 und max. 40m je 
nach Tauchgewässer (siehe oben), Sichtweite und 
Wassertemperatur   

  

    

2.2  Durchführung eines Briefings unter Berücksichtigung 
der speziellen Risiken des Tieftauchens.  

      

2.3  
Tauchen mit dem Tauchcomputer und Beobachtung 
von Sättigung und Entsättigung. „Herantasten“ an die 
Nullzeit 

  
    

 
 
3.0 Brevetierung:  

 
Unterschriften   

Abschluss  Datum  
Kursteilnehmer  Ausbilder  

  Theorieausbildung abgeschlossen und bestätigt:        

  Praxisausbildung abgeschlossen und bestätigt:        

 


